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«Vereinsname»
«Anrede»
«Vorsitzender_Vorname» «Vorsitzender_Name»
«Strasse»
«Postleitzahl» «Ort»
Pauschale Sportbetriebsförderung des Freistaates Bayern
Auf Antrag des «Vereinsname» vom «Antragsdatum» auf Gewährung von staatlichen Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports im Jahr «Jahr» erlässt «Behoerde» als zuständige Bewilligungsbehörde auf der Grundlage der Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30.11.2005 folgenden

Bescheid:
Berechnung der Pauschale:

	Bezeichnung
	Mitgl./Lizenz
	Faktor
	
	Mitgl.Einheit

	Jugendanteil
	«MEJgdl»
	x 

«Fakt_Jgdl»
	=
	«SummeJgdl»

	Erwachsenenanteil
	«MEErw»
	x 

«Fakt_Erw»
	=
	«SummeErw»

	Übungsleiterlizenzen
	«MELiz»
	x 

«Fakt_Liz»
	=
	«SummeLiz»

	Zusatzlizenz
	«MEZusLiz»
	x 

«Fakt_ZusLiz»
	=
	«SummeZusLiz»

	Summe Mitgliedereinheiten
	
	
	
	«Gesamt_ME»


Dem Verein werden aufgrund seiner Gesamtmitgliederzahl von «GesamtMitgl» Mitgliedern sowie seinem Anteil an Jungen Erwachsenen von «MaxLizText» zur Gesamtmitgliederzahl insgesamt max. «MaxLizProzent»% aktive Übungsleiterlizenzen anerkannt. Dies ergibt eine anerkennungsfähige Lizenzzahl von max. «MaxLizenzen» Lizenzen.

Der Zuwendungsbetrag je Mitgliedereinheit wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus für das Jahr «Jahr» auf «Foerdereinheit» Euro festgesetzt.

Zuschussberechnung:

	Mitgliedereinheiten
	x Fördereinheit
	= Zuschussbetrag

	«Gesamt_ME»
	«Foerdereinheit»
	«FBetrag» €


Die Auszahlung dieses Zuschusses wurde heute bei der Staatsoberkasse Landshut im Wege der Überweisung auf das in Ihrem Antrag angegebene Bankkonto veranlasst.

Eine Zusammenstellung der anerkannten Übungsleiterlizenzen wurde als Anlage diesem Bescheid beigefügt.

Außer der Bewilligungsbehörde haben das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus bzw. die von ihm beauftragten Behörden (Art. 44 Abs. 1 Satz 3 BayHO) und der Bayerische Oberste Rechnungshof bzw. die von ihm beauftragten Prüfungsbehörden (Art. 91 BayHO) das Recht der Nachprüfung.

Die Antrags- und Bewilligungsunterlagen sind daher zu diesem Zweck mindestens 5 Jahre aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder sonstigen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.

Die Rückforderung und Verzinsung von überzahlten Zuwendungen richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften, insbesondere nach Art. 48 bis 50 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes - BayVwVfG in den jeweils geltenden Fassungen.

Eine Rückforderung und eventuelle Verzinsung kommt danach vor allem in 

Betracht,

- wenn die Zuwendung zu Unrecht erlangt oder

- nicht ihrem Zweck entsprechend verwendet wurde.

Die überlassenen Übungsleiterausweise wurden bereits zurückgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Bayerstr. 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

· Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig.

· Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten

Anlage zum Bescheid vom 17.10.2008
Folgende Lizenzen wurden anerkannt:

	Für den Verein tätige Übungsleiter
	Anerkannte Lizenzen



	
	ÜL-Lizenz
	Zusatz-Lizenz

	
	
	








1
3

